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Amtliche Bekanntmachungen der Dualen Hochschule Baden-Württemberg  

Nr. 11/2025 

(14. Mai 2025) 

________________________________________________________________________ 

 

Zweite Satzung zur Änderung der Satzung zur Regelung der Anrechnung von außerhalb des  

Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten  

der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW)  

(Anrechnungssatzung) 

 

vom 24. Juli 2023 

 

in der geänderten Fassung vom 18. Juli 2024  

(Amtliche Bekanntmachungen der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Nr. 39/2024) 

 

 

Der Senat der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) hat aufgrund von § 8 Absatz 5, § 19 

Absatz 1 Satz 2 Nummer 9, § 35 Absatz 3 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg 

(Landeshochschulgesetz – LHG) in der Fassung vom 1. April 2014 (GBl. S. 99), das zuletzt durch Ar-

tikel 23 des Haushaltsbegleitgesetz 2025/2026 vom 17. Dezember 2024 (GBl. 2024 Nr. 114) geändert 

worden ist, in seiner Sitzung am 6. Mai 2025 die nachfolgende Änderungssatzung beschlossen. Das 

Präsidium der DHBW hat dieser Änderungssatzung in seiner Sitzung am 15. April 2025 zugestimmt. 

Die Präsidentin der DHBW hat am 14. Mai 2025 ihre Zustimmung erteilt. 
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ARKTIKEL 1 ÄNDERUNGEN 

Die Satzung zur Regelung der Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kennt-

nissen und Fähigkeiten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) (Anrechnungssatzung) 

vom 24. Juli 2023 in der Fassung vom 18. Juli 2024 (veröffentlicht in der Amtlichen Bekanntmachung 

der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Nr. 39/2024 vom 18. Juli 2024) wird wie folgt geändert: 

 

Nr. 1  Änderung der Präambel 

In der Präambel wird Wort „Anrechnungsantrag“ durch die Wörter „Antrag auf Anrechnung“ ersetzt. 

 

Nr. 2  Änderung des § 7 Formen der Anrechnung 

a)  In § 7 wird Absatz 2 gestrichen. 

b) In § 7 werden der bisherige Absatz 3 zu Absatz 2, der bisherige Absatz 4 zu Absatz 3, der bishe-

rige Absatz 5 zu Absatz 4, der bisherige Absatz 6 zu Absatz 5 und der bisherige Absatz 7 zu 

Absatz 6.  

 

Nr. 3  Änderung der Anlage 1 Übersicht für die standardisierte Anrechnung nach § 8 

a) In der Anlage 1 wird Nummer 1 wie folgt neu gefasst: 

„1. Studienbereich Gesundheit 

1.1 im Bachelorstudiengang Angewandte Hebammenwissenschaft - berufsintegrierend 

Modulname Berufspädagogik I 

Qualifikation/Abschluss Praxisanleitung  

Nachweis Zertifikat über die Qualifikation zur Praxisanleitung nach den Empfeh-

lungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft für die Praxisanlei-

tung, sowie nach § 10 der Studien- und Prüfungsverordnung für Heb-

ammen (HebStPrV) 

Ausstellende Institution Aus- und Weiterbildungseinrichtungen mit staatlicher Anerkennung 

 

Modulname Gesundheitsförderung und Prävention für junge Familien I und II 

Qualifikation/Abschluss Familienhebamme 

Nachweis Zertifikat gemäß anerkanntem Lehrplan für die Qualifizierung von 

FGKiKP und Familienhebammen und entsprechend der Qualitätsstan-

dards der Bundesstiftung Frühe Hilfen  

Ausstellende Institution Aus- und Weiterbildungseinrichtungen mit staatlicher Anerkennung 

 

Modulname Gesundheitsmanagement I und II  

Qualifikation/Abschluss Stationsleitung nach DKG  
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Nachweis Zertifikat gemäß den Empfehlungen der Deutschen Krankenhausge-

sellschaft zur Weiterbildung zur Leitung einer Station beziehungsweise 

eines Bereichs sowie der Verordnung des Ministeriums für Arbeit und 

Soziales des Landes Baden-Württemberg über die Weiterbildung in den 

Pflegeberufen für die pflegerische Leitung einer Station oder Einheit 

(Weiterbildungsverordnung – Stationsleitung)  

Ausstellende Institution Aus- und Weiterbildungseinrichtungen mit staatlicher Anerkennung 

 

1.2 im Bachelorstudiengang Angewandte Pflegewissenschaft 

Modulname Berufspädagogik I 

Qualifikation/Abschluss Praxisanleitung  

Nachweis Zertifikat über die Qualifikation zur Praxisanleitung nach den Empfeh-

lungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft für die Praxisanlei-

tung, sowie nach § 10 der Studien- und Prüfungsverordnung für Heb-

ammen (HebStPrV).  

Ausstellende Institution Aus- und Weiterbildungseinrichtungen mit staatlicher Anerkennung 

 

Modulname Gerontologie/Geriatrie 

Qualifikation/Abschluss Fachweiterbildung Gerontologie  

Nachweis Zertifikat gemäß der Verordnung des Ministeriums für Arbeit und Sozi-

ales des Landes Baden-Württemberg über die Weiterbildung in den 

Berufen der Altenpflege, Heilerziehungspflege, Gesundheits- und Kin-

derkrankenpflege sowie Gesundheits- und Krankenpflege auf dem Ge-

biet der Gerontopsychiatrie (Weiterbildungsverordnung – Gerontopsy-

chiatrie)  

Ausstellende Institution Aus- und Weiterbildungseinrichtungen mit staatlicher Anerkennung 

 

Modulname Gesundheitsförderung und Prävention für junge Familien I und II 

Qualifikation/Abschluss Familienhebamme 

Nachweis Zertifikat gemäß anerkanntem Lehrplan für die Qualifizierung von 

FGKiKP und Familienhebammen und entsprechend der Qualitätsstan-

dards der Bundesstiftung Frühe Hilfen  

Ausstellende Institution Aus- und Weiterbildungseinrichtungen mit staatlicher Anerkennung 

 

Modulname Gesundheitsmanagement I und II 

Qualifikation/Abschluss Stationsleitungsweiterbildung  

Nachweis Nachweis gemäß den Empfehlungen der Deutschen Krankenhausge-

sellschaft zur Weiterbildung von Krankenpflegepersonen für die pfle-

gerische Leitung eines Bereiches im Krankenhaus und anderen pfle-

gerischen Versorgungsbereichen sowie der Verordnung des Ministeri-

ums für Arbeit und Soziales des Landes Baden-Württemberg über die 

Weiterbildung in den Pflegeberufen für die pflegerische Leitung einer 
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Station oder Einheit (Weiterbildungsverordnung – Stationsleitung)  

Ausstellende Institution Aus- und Weiterbildungseinrichtungen mit staatlicher Anerkennung 

 

Modulname Grundlagen pädiatrischer Pflege 

Qualifikation/Abschluss Gesundheits- und Krankenpflegerin oder Gesundheits- und Kranken-

pfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits- 

und Kinderkrankenpfleger, Altenpflegerin oder Altenpfleger, Pflege-

fachfrau, Pflegefachmann, Pflegefachperson  

Nachweis Schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers über die Tätigkeit von min-

destens zwölf Monaten als Pflegefachperson in einer pädiatrischen 

Versorgungseinrichtung nach § 7 PflBG und Nachweis über die staatli-

che Prüfung zur Berufserlaubnis nach Krankenpflegegesetz (KrPflG) 

und Krankenpflege-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (KrPflA-

PrV), Altenpflegegesetz (AltPflG) und Altenpflege-Ausbildungs-und-

Prüfungsverordnung (AltPflPrV), Pflegeberufegesetz (PflBG) und Pfle-

geberufe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (PflAPrV) 

Ausstellende Institution Ausbildungseinrichtungen mit staatlicher Anerkennung, Pädiatrische 

Versorgungseinrichtungen nach § 7 PflBG 

 

Modulname Onkologie 

Qualifikation/Abschluss Fachweiterbildung Onkologie  

Nachweis Zertifikat gemäß den Vorgaben und Richtlinien der Deutschen Kran-

kenhausgesellschaft für die Weiterbildung Pflege in der Onkologie ba-

sierend auf der DKG-Empfehlung für die pflegerischen Weiterbildungen  

Ausstellende Institution Aus- und Weiterbildungseinrichtungen mit staatlicher Anerkennung 

 

Modulname Palliative Care I und II 

Qualifikation/Abschluss Fachweiterbildung Fachkraft für Palliative Care  

Nachweis Zertifikat gemäß Basiscurriculum Palliative Care nach M. Kern, M. Mül-

ler und K. Aurnhammer 

Ausstellende Institution Aus- und Weiterbildungseinrichtungen mit staatlicher Anerkennung 

 

Modulname Psychiatrie I und II 

Qualifikation/Abschluss Fachweiterbildung Psychiatrie  

Nachweis Zertifikat gemäß den Empfehlungen der Deutschen Krankenhausge-

sellschaft für die Fachweiterbildung Pflege in der Psychiatrie 

Ausstellende Institution Aus- und Weiterbildungseinrichtungen mit staatlicher Anerkennung 

 

1.3 im Masterstudiengang Advanced Practice in Healthcare 

Modulname Gesundheitsberatung und Kommunikation  

Qualifikation/Abschluss Motivational Interviewing oder Motivierende Gesprächsführung 

Nachweis Zertifikat mit einem Stundenumfang von 72 Stunden für Motivational 
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Interviewing oder Motivierende Gesprächsführung  

Ausstellende Institution Weiterbildungsinstitute sowie Referentinnen und Referenten mit MINT-

Zertifizierung (Motivational Interviewing Network of Trainers) 

 

“ 

 

b) In der Anlage 1 wird Nummer 3 wie folgt neu gefasst: 

„3.  Studienbereich Technik 

3.1 in den Bachelorstudiengängen 

Modulname Praxisprojekt I (Kernmodul)  

Qualifikation/Abschluss Staatlich geprüfte Technikerin oder staatlich geprüfter Techniker, 

staatlich geprüfte Meisterin oder staatlich geprüfter Meister 

Nachweis IHK-Abschlusszeugnis 

Ausstellende Institution IHK 

 

3.2 im Bachelorstudiengang Embedded Systems 

Modulname Programmieren (Kernmodul)  

Qualifikation/Abschluss Fachinformatikerin oder Fachinformatiker Anwendungsentwicklung 

Nachweis IHK-Abschlusszeugnis 

Ausstellende Institution IHK 

Hinweis Gilt für Studierende, die ihr Studium bis zum 30. September 2020 be-

gonnen haben. 

 

Modulname Programmieren I (Kernmodul)  

Qualifikation/Abschluss Fachinformatikerin oder Fachinformatiker Anwendungsentwicklung 

Nachweis IHK-Abschlusszeugnis 

Ausstellende Institution IHK 

Hinweis Gilt für Studierende, die ihr Studium ab dem 1. Oktober 2024 begonnen 

haben. 

 

Modulname Programmieren II (Kernmodul)  

Qualifikation/Abschluss Fachinformatikerin oder Fachinformatiker Anwendungsentwicklung 

Nachweis IHK-Abschlusszeugnis 

Ausstellende Institution IHK 

Hinweis Gilt für Studierende, die ihr Studium ab dem 1. Oktober 2024 begonnen 

haben. 

 

3.3  im Bachelorstudiengang Holztechnik 

Modulname Ausgewählte Themen im Studiengang Holztechnik (Wahlmodul) 

Qualifikation/Abschluss Refa-Grundkurs 

Nachweis Refaschein 

Ausstellende Institution Refa-Verband 
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Hinweis Gilt für Studierende, die ihr Studium ab dem 1. Oktober 2024 begonnen 

haben. 

 

Modulname Betriebswirtschaftslehre (Kernmodul) 

Qualifikation/Abschluss Refa-Grundkurs 

Nachweis Refaschein 

Ausstellende Institution Refa-Verband 

Hinweis Gilt für Studierende, die ihr Studium ab dem 1. Oktober 2024 begonnen 

haben. 

 

Modulname Konstruktion (Kernmodul) 

Qualifikation/Abschluss Maschinenbaugesellin oder Maschinenbaugeselle 

Nachweis Zeugnis Berufsschule, Handwerkskammer oder IHK 

Ausstellende Institution Berufsschule, Handwerkskammer oder IHK 

Hinweis Gilt für Studierende, die ihr Studium ab dem 1. Oktober 2024 begonnen 

haben. 

 

Modulname Konstruktionslehre Holz (Kernmodul) 

Qualifikation/Abschluss Tischlerin oder Tischler, Zimmerin oder Zimmerer, Technische Zeich-

nerin oder Technischer Zeichner (Möbelbau), Designerin oder Desig-

ner IHK oder Holzmechanikerin oder Holzmechaniker 

Nachweis Zeugnis Berufsschule, Handwerkskammer oder IHK 

Ausstellende Institution Berufsschule, Handwerkskammer oder IHK 

Hinweis Gilt für Studierende, die ihr Studium ab dem 1. Oktober 2024 begonnen 

haben. 

 

3.4  im Bachelorstudiengang Informatik 

Modulname Programmieren (Kernmodul) 

Qualifikation/Abschluss Fachinformatikerin oder Fachinformatiker Anwendungsentwicklung 

Nachweis IHK-Abschlusszeugnis 

Ausstellende Institution IHK 

 

Modulname Web-Engineering (Studienrichtungsmodul, Wahlmodul) 

Qualifikation/Abschluss Fachinformatikerin oder Fachinformatiker Anwendungsentwicklung 

Nachweis IHK-Abschlusszeugnis 

Ausstellende Institution IHK 

 

3.5  im Bachelorstudiengang Luft- und Raumfahrttechnik 

Modulname Elektrotechnik I (Kernmodul) 

Qualifikation/Abschluss Elektroanlagenmonteurin oder Elektroanlagenmonteur, Elektronikerin 

oder Elektroniker, Industrieelektrikerin oder Industrieelektriker, Mecha-
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tronikerin oder Mechatroniker, Technikerin oder Techniker in Automa-

tisierungstechnik, Technikerin oder Techniker in Elektrotechnik, Tech-

nikerin oder Techniker in Mechatronik 

Nachweis IHK-Abschlusszeugnis 

Ausstellende Institution IHK 

 

Modulname Informatik I (Kernmodul) 

Qualifikation/Abschluss Fachinformatikerin oder Fachinformatiker, Technikerin oder Techniker 

Informatik 

Nachweis IHK-Abschlusszeugnis 

Ausstellende Institution IHK 

 

Modulname Werkstoffkunde (Kernmodul) 

Qualifikation/Abschluss Werkstoffprüferin oder Werkstoffprüfer, Technikerin oder Techniker 

Werkstofftechnik 

Nachweis IHK-Abschlusszeugnis 

Ausstellende Institution IHK 

 

3.6  im Bachelorstudiengang Maschinenbau 

Modulname Elektrotechnik (Kernmodul) 

Qualifikation/Abschluss Elektroanlagenmonteurin oder Elektroanlagenmonteur, Elektronikerin 

oder Elektroniker, Industrieelektrikerin oder Industrieelektriker, Mecha-

tronikerin oder Mechatroniker, Technikerin oder Techniker in Automa-

tisierungstechnik, Technikerin oder Techniker in Elektrotechnik, Tech-

nikerin oder Techniker in Mechatronik 

Nachweis IHK-Abschlusszeugnis 

Ausstellende Institution IHK 

 

Modulname Informatik (Kernmodul) 

Qualifikation/Abschluss Fachinformatikerin oder Fachinformatiker, Technikerin oder Techniker 

Informatik 

Nachweis IHK-Abschlusszeugnis 

Ausstellende Institution IHK 

 

Modulname Werkstoffe (Kernmodul) 

Qualifikation/Abschluss Werkstoffprüferin oder Werkstoffprüfer, Technikerin oder Techniker 

Werkstofftechnik 

Nachweis IHK-Abschlusszeugnis 

Ausstellende Institution IHK 

 

3.7  im Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen 

Modulname Einführung in die Elektrotechnik (Studienrichtungsmodul, Wahlmodul) 
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Qualifikation/Abschluss Elektronikerin oder Elektroniker, Industrieelektrikerin oder Industrie-

elektriker, Mechatronikerin oder Mechatroniker, Technikerin oder 

Techniker in Automatisierungstechnik, Technikerin oder Techniker in 

Elektrotechnik, Technikerin oder Techniker in Mechatronik 

Nachweis Abschlusszeugnis Berufsschule, Urkunde IHK 

Ausstellende Institution Berufsschule, IHK 

 

Modulname Konstruktionslehre (Studienrichtungsmodul, Wahlmodul) 

Qualifikation/Abschluss Technische Produktdesignerin oder Technischer Produktdesigner, 

Konstruktionsmechanikerin oder Konstruktionsmechaniker, Technike-

rin oder Techniker Maschinentechnik 

Nachweis Abschlusszeugnis Berufsschule, Urkunde IHK 

Ausstellende Institution Berufsschule, IHK 

 

3.8  im Masterstudiengang Maschinenbau 

Modulname Additive Fertigung 

Qualifikation/Abschluss Additive Fertigungsverfahren; Fachtagung Additive Manufacturing 

Day, Projektarbeit 

Nachweis Steinbeis-Zertifikat 

Ausstellende Institution Steinbeis Transferzentrum Institut für Kunststoff- und Entwicklungs-

technik – IKET 

 

Modulname Fügetechnik  

Qualifikation/Abschluss Zertifizierung zur Schweißfachingenieurin oder zum Schweißfachinge-

nieur (SLV) 

Nachweis Abschlusszeugnis  

Ausstellende Institution Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt (SLV) 

 

Modulname Kunststoffe als Konstruktionswerkstoff 

Qualifikation/Abschluss Konstruieren mit Kunststoffen und Kostenkalkulation von Kunststoff-

formteilen 

Nachweis Steinbeis-Zertifikat 

Ausstellende Institution Steinbeis Transferzentrum Institut für Kunststoff- und Entwicklungs-

technik – IKET 

 

Modulname Verarbeitung von Kunststoffen 

Qualifikation/Abschluss Einführung in die Kunststofftechnik und Werkzeugtechnik 

Nachweis Steinbeis-Zertifikat 

Ausstellende Institution Steinbeis Transferzentrum Institut für Kunststoff- und Entwicklungs-

technik – IKET 

 

“ 

 

c) In der Anlage 1 wird Nummer 4.1 wie folgt neu gefasst: 
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„4.1  im Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre 

Modulname Content und Technologie  

Qualifikation/Abschluss Mediengestalterin oder Mediengestalter Digital und Print 

Nachweis Zeugnis nach Verordnung über die Berufsausbildung zur Mediengestal-

terin oder zum Mediengestalter Digital und Print 

Ausstellende Institution IHK 

 

Modulname Einführung in die Bankbetriebslehre  

Qualifikation/Abschluss Bankkauffrau oder Bankkaufmann 

Nachweis Zeugnis nach Verordnung über die Berufsausbildung zur Bankkauffrau 

oder zum Bankkaufmann 

Ausstellende Institution IHK 

 

Modulname Informationsmanagement in der digitalen Wirtschaft  

Qualifikation/Abschluss Fachinformatikerin oder Fachinformatiker mit Fachrichtung Sytemin-

tegration 

Nachweis Zeugnis nach Verordnung über die Berufsausbildung zur Fachinforma-

tikerin oder zum Fachinformatiker mit Fachrichtung Sytemintegration 

Ausstellende Institution IHK 

 

Modulname Medizinische Grundlagen  

Qualifikation/Abschluss Notfallsanitäterin oder Notfallsanitäter, Rettungsassistentin oder Ret-

tungsassistent  

Nachweis Nachweis zum Führen der Berufserlaubnis und Zeugnis über die staat-

liche Prüfung zur Berufserlaubnis nach Rettungsassistentengesetz 

(RettAssG) und Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungsas-

sistentinnen und Rettungsassistenten (RettAssAPrV), Notfallsanitäter-

gesetz (NotSanG) und Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Not-

fallsanitäterinnen und Notfallsanitäter (NotSan-APrV) 

Ausstellende Institution Ausbildungseinrichtungen mit staatlicher Anerkennung (zum Beispiel 

BRK, DRK, Malteser Hilfsdienst) 

 

Modulname Medizinische Grundlagen  

Qualifikation/Abschluss Pflegefachfrau, Pflegefachmann, Pflegefachperson, Gesundheits- und 

Krankenpflegerin oder Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- 

und Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-

ger, Altenpflegerin oder Altenpfleger  

Nachweis Urkunde zum Führen der Berufserlaubnis und Zeugnis über die bestan-

dene staatliche Prüfung zur Berufszulassung nach Pflegeberufegesetz 

(PflBG) und Pflegeberufe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
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(PflAPrV), Krankenpflegegesetz (KrPflG) und Krankenpflege-Ausbil-

dungs- und Prüfungsverordnung (KrAPrV), Altenpflegegesetz (AltPflG) 

und Altenpflege-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (AltPflAPrV) 

Ausstellende Institution Ausbildungseinrichtungen mit staatlicher Anerkennung 

 

Modulname Medizinische Grundlagen  

Qualifikation/Abschluss Logopädin oder Logopäde  

Nachweis Nachweis über die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Lo-

gopädin oder Logopäde und Zeugnis über die staatliche Prüfung zur 

Berufserlaubnis nach Gesetz über den Beruf des Logopäden (LogopG) 

und Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Logopäden (LogAPrO) 

Ausstellende Institution Aus- und Weiterbildungseinrichtungen mit staatlicher Anerkennung 

 

Modulname Medizinische Grundlagen  

Qualifikation/Abschluss Medizinische Fachangestellte oder Medizinischer Fachangestellter 

Nachweis Zeugnis nach Verordnung über die Berufsausbildung zur Medizinischen 

Fachangestellten oder zum Medizinischen Fachangestellten 

Ausstellende Institution IHK 

    

Modulname Technik der Finanzbuchführung  

Qualifikation/Abschluss Industriekauffrau oder Industriekaufmann 

Nachweis Zeugnis nach Verordnung über die Berufsausbildung zur Industriekauf-

frau oder zum Industriekaufmann 

Ausstellende Institution IHK 

 

Modulname Technik der Finanzbuchführung  

Qualifikation/Abschluss Bankkauffrau oder Bankkaufmann 

Nachweis Zeugnis nach Verordnung über die Berufsausbildung zur Bankkauffrau 

oder zum Bankkaufmann 

Ausstellende Institution IHK 

 

Modulname Technik der Finanzbuchführung  

Qualifikation/Abschluss Steuerfachangestellte oder Steuerfachangestellter 

Nachweis Zeugnis nach Verordnung über die Berufsausbildung zur Steuerfach-

angestellten oder zum Steuerfachangestellten 

Ausstellende Institution IHK “ 

 

Nr. 4  Änderung der Anlage 2 Übersicht für die individuelle Anrechnung nach § 9 

a) Anlage 2 wird Nummer 1 wie folgt neu gefasst: 

„1. Studienbereich Gesundheit 
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1.1  im Bachelorstudiengang Angewandte Gesundheits- und Pflegewissenschaften 

Modulname Fachenglisch 

Besondere Voraussetzung einschlägige Ausbildung im englischsprachigen Ausland  

 

Modulname Kommunikations- und Präsentationskompetenz 

Besondere Voraussetzung Niveau und Fokus auf die Spezifika in den Gesundheitsberufen und 

–wissenschaften müssen gewährleistet sein 

 

Modulname Praxismodul I 

Besondere Voraussetzung Äquivalent zur Projektarbeit I  

 

1.2 im Bachelorstudiengang Angewandte Hebammenwissenschaft  

Modulname Fachenglisch  

Besondere Voraussetzung Niveau und Fokus auf die Spezifika in den Gesundheitsberufen und 

-wissenschaften müssen gewährleistet sein 

 

Modulname Kommunikations- und Präsentationskompetenz 

Besondere Voraussetzung Niveau und Fokus auf die Spezifika in den Gesundheitsberufen und 

-wissenschaften müssen gewährleistet sein 

 

1.3 im Bachelorstudiengang Angewandte Hebammenwissenschaft - berufsintegrierend 

Modulname Fachenglisch 

Besondere Voraussetzung Niveau und Fokus auf die Spezifika im Hebammenberuf und -wis-

senschaft müssen gewährleistet sein 

 

Modulname Kommunikations- und Präsentationskompetenz 

Besondere Voraussetzung Niveau und Fokus auf die Spezifika im Hebammenberuf und -wis-

senschaft müssen gewährleistet sein 

 

1.4 im Bachelorstudiengang Angewandte Pflegewissenschaft 

Modulname Fachenglisch  

Besondere Voraussetzung Niveau und Fokus auf die Spezifika im Pflegeberuf und -wissen-

schaften müssen gewährleistet sein 

 

Modulname Kommunikations- und Präsentationskompetenz 

Besondere Voraussetzung Niveau und Fokus auf die Spezifika im Pflegeberuf und -wissen-

schaften müssen gewährleistet sein 

 

1.5 im Masterstudiengang Advanced Practice in Healthcare 

Modulname Führung und Teamarbeit 
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Besondere Voraussetzung Zertifizierte berufsbegleitende Weiterbildung im Gesundheitswesen 

 

Modulname Gesundheitsberatung und Kommunikation 

Besondere Voraussetzung Zertifizierte berufsbegleitende Weiterbildung im Gesundheitswesen “ 

 

b) Anlage 2 wird nach Nummer 1 folgende Nummer 2 eingefügt: 

„2.  Studienbereich Wirtschaft 

2.1 im Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre 

Modulname Bilanzierung und Besteuerung 

Besondere Voraussetzung einschlägige Berufserfahrung nach der Ausbildung oder Weiterbil-

dung im kaufmännischen Berufskolleg mit Schwerpunkt Steuern o-

der Weiterbildung auf Niveau DQR 6 (wie zum Beispiel Meister oder 

Fachwirt) 

 

Modulname Bürgerliches Recht 

Besondere Voraussetzung einschlägige Berufserfahrung nach der Ausbildung oder Weiterbil-

dung auf Niveau DQR 6 (wie zum Beispiel Meister oder Fachwirt) 

 

Modulname Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 

Besondere Voraussetzung einschlägige Berufserfahrung nach der Ausbildung oder Weiterbil-

dung auf Niveau DQR 6 (wie zum Beispiel Meister oder Fachwirt) 

 

Modulname Grundlagen der Volkswirtschaftslehre und Mikroökonomik 

Besondere Voraussetzung einschlägige Berufserfahrung nach der Ausbildung oder Weiterbil-

dung auf Niveau DQR 6 (wie zum Beispiel Meister oder Fachwirt) 

 

Modulname Makroökonomik 

Besondere Voraussetzung einschlägige Berufserfahrung nach der Ausbildung oder Weiterbil-

dung auf Niveau DQR 6 (wie zum Beispiel Meister oder Fachwirt) 

 

Modulname Unternehmensrechnung 

Besondere Voraussetzung einschlägige Berufserfahrung nach der Ausbildung oder Weiterbil-

dung im kaufmännischen Berufskolleg oder Weiterbildung auf Ni-

veau DQR 6 (wie zum Beispiel Meister oder Fachwirt) 

 

Modulname Wirtschaftspolitik 

Besondere Voraussetzung einschlägige Berufserfahrung nach der Ausbildung oder Weiterbil-

dung auf Niveau DQR 6 (wie zum Beispiel Meister oder Fachwirt) 

 

2.2 im Bachelorstudiengang Rechnungswesen, Steuern und Wirtschaftsrecht 
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Modulname Integriertes Management 

Besondere Voraussetzung einschlägige Berufserfahrung nach der Ausbildung oder Weiterbil-

dung auf Niveau DQR 6 (wie zum Beispiel Meister oder Fachwirt) 

 

Modulname Privatrecht 

Besondere Voraussetzung einschlägige Berufserfahrung nach der Ausbildung oder Weiterbil-

dung auf Niveau DQR 6 (wie zum Beispiel Meister oder Fachwirt) 

 

Modulname Rechnungswesen I 

Besondere Voraussetzung einschlägige Berufserfahrung nach der Ausbildung oder Weiterbil-

dung auf Niveau DQR 6 (wie zum Beispiel Meister oder Fachwirt) 

 

Modulname Rechnungswesen II 

Besondere Voraussetzung einschlägige Berufserfahrung nach der Ausbildung oder Weiterbil-

dung auf Niveau DQR 6 (wie zum Beispiel Meister oder Fachwirt) 

 

Modulname Rechnungswesen III 

Besondere Voraussetzung einschlägige Berufserfahrung nach der Ausbildung oder Weiterbil-

dung auf Niveau DQR 6 (wie zum Beispiel Meister oder Fachwirt) 

 

Modulname Rechnungswesen IV 

Besondere Voraussetzung einschlägige Berufserfahrung nach der Ausbildung oder Weiterbil-

dung auf Niveau DQR 6 (wie zum Beispiel Meister oder Fachwirt) 

 

Modulname Unternehmensrecht I  

Besondere Voraussetzung einschlägige Berufserfahrung nach der Ausbildung oder Weiterbil-

dung auf Niveau DQR 6 (wie zum Beispiel Meister oder Fachwirt) 

 

Modulname Unternehmensrecht II 

Besondere Voraussetzung einschlägige Berufserfahrung nach der Ausbildung oder Weiterbil-

dung auf Niveau DQR 6 (wie zum Beispiel Meister oder Fachwirt) 

 

Modulname Volkswirtschaftslehre I 

Besondere Voraussetzung einschlägige Berufserfahrung nach der Ausbildung oder Weiterbil-

dung auf Niveau DQR 6 (wie zum Beispiel Meister oder Fachwirt) 

 

Modulname Volkswirtschaftslehre II 

Besondere Voraussetzung einschlägige Berufserfahrung nach der Ausbildung oder Weiterbil-

dung auf Niveau DQR 6 (wie zum Beispiel Meister oder Fachwirt) 

 

Modulname Volkswirtschaftslehre III 

Besondere Voraussetzung einschlägige Berufserfahrung nach der Ausbildung oder Weiterbil-
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dung auf Niveau DQR 6 (wie zum Beispiel Meister oder Fachwirt) 

 

2.3 im Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik 

Modulname Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 

Besondere Voraussetzung einschlägige Berufserfahrung nach der Ausbildung oder Weiterbil-

dung auf Niveau DQR 6 (wie zum Beispiel Meister oder Fachwirt) 

 

Modulname Grundlagen der Rechnungslegung 

Besondere Voraussetzung einschlägige Berufserfahrung nach der Ausbildung oder Weiterbil-

dung auf Niveau DQR 6 (wie zum Beispiel Meister oder Fachwirt) 

 

Modulname Recht 

Besondere Voraussetzung einschlägige Berufserfahrung nach der Ausbildung oder Weiterbil-

dung auf Niveau DQR 6 (wie zum Beispiel Meister oder Fachwirt) 

 

Modulname VWL 

Besondere Voraussetzung einschlägige Berufserfahrung nach der Ausbildung oder Weiterbil-

dung auf Niveau DQR 6 (wie zum Beispiel Meister oder Fachwirt) 

 
“ 

 

ARTIKEL 2 INKRAFTTRETEN UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

Die Zweite Satzung zur Änderung der Satzung zur Regelung der Anrechnung von außerhalb des 

Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten der Dualen Hochschule Baden-Würt-

temberg (DHBW) (Anrechnungssatzung) vom 24. Juli 2023 in der Fassung vom 18. Juli 2024 tritt am 

Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Dualen Hochschule Ba-

den-Württemberg in Kraft.  

 

ARTIKEL 3 NEUBEKANNTMACHUNGSERMÄCHTIGUNG 

Die Präsidentin der DHBW wird ermächtigt, den Wortlaut der Satzung zur Regelung der Anrechnung 

von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten der Dualen Hoch-

schule Baden-Württemberg (DHBW) (Anrechnungssatzung) in der im Zeitpunkt der Bekanntmachung 

geltenden Fassung nach dem Inkrafttreten dieser Zweiten Änderungssatzung neu bekannt zu ma-

chen.  

Stuttgart, den 14. Mai 2025 

 

 

Prof. Dr. Martina Klärle 

Präsidentin 


